
          Neumünster, 
     
     
     

Deutsche Rentenversicherung Nord
z. Hd. Herrn Discher
Christianstr. 9
24534 Neumünster

Einspruch wegen der Nichtberücksichtigung der  Änderung meines Einkommens als 
selbständig Tätige Tagesmutter für das Jahr 2010 
( Versicherungsnummer:       )

Sehr geehrter Damen und Herren,

mit Schreiben vom       teilen Sie mir mit, dass Sie einer Änderung meines Einkommens 
ab Januar 2010 zum jetzigen Zeitpunkt nicht entsprechen können. Zur Begründung führen 
Sie aus, dass Sie als endgültigen Einkommensnachweis erst den entsprechenden 
Einkommenssteuerbescheid akzeptieren werden.

Mit dieser Entscheidung bin ich nicht einverstanden.

Ich habe Ihnen mit meinem Schreiben vom       meinen monatlicher Gewinn ab Januar 
2010 dargelegt. Mein Einkommen hat sich aufgrund der geänderten Erstattungssätze erhöht.
Ich möchte auch zeitnah einen Beitrag an Sie zahlen, der meinem Einkommen als 
selbständige Tagesmutter entspricht. Aus meiner Sicht steht der Zahlung eines höheren 
Beitrages eigentlich nichts entgegen. 

Darüber hinaus benötige ich den richtigen Beitragsbescheid auch zur Vorlage beim 
Jugendamt der Stadt Neumünster, da ich von dieser Stelle eine 50%-ige Erstattung meiner 
Rentenversicherungsbeiträge erhalte. Es nützt mir nicht, wenn die geänderte 
Beitragsfestsetzung erst nach Vorlage des Einkommenssteuerbescheides für das Jahr 2010 
erfolgt, weil ich diesen voraussichtlich frühestens im Jahre 2011 erhalten werde. 

Ich möchte Sie deshalb nochmals bitten, ab Januar 2010 von dem geänderten Einkommen 
auszugehen und mir einen geänderten Beitragsbescheid zukommen zu lassen. 

Falls Sie noch Fragen haben sollten, können Sie mich gerne telefonisch unter der 
Rufnummer       in der Zeit von       Uhr -       Uhr erreichen.

Mit freundlichen Grüssen
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